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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLVIil. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXVIII. Jahrgang.

Nr. 41. Basel, 11. Oktober. 19©«.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko dnrch die Schweiz Pr. 4. Bestelinngen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Insertionspreis: Die einspaltige Petitzeilo 35 Cts.; Annoncen-Regie: Haasenstein & Vogler.

(nlialt: Verkehrte Auffassungen. — Unsere Schiessvereine. — Die neue Taktik der französischen Kavallerie.—
Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. — Eidgenossenschaft: Wahl. Organisation des Festungswesens. Zwei Postulate.
Tableau der Militärschulen. — Ausland: Deutschland: Nene Truppenformationen. Frankreich: Ausbildung der
Fussbatterien. England: Automobilführer für die gesamte englische Armee. Beilage: Ausland: Deutschland:
Bekleidungswirtschaft bei den Truppen des Heeres. Frankreich: Leistungsfähigkeit der mit dem Klapprade des

Hauptmanns Gérard ausgerüsteten Radfahrer. Gendarmeriebrigaden. Dienstzeit der Unterleutnants der Infanterie.
Bulgarien: Altersverhältnisse der Offiziere. — Verschiedenes: Behandlung schlecht fressender Pferde. Eine
zerlegbare Kanone für die Alpini.

Verkehrte Auffassungen.

Der auf dem Waffenplatz Bern stattgefundene

Unglücksfall, bei welchem ein Soldat durch

Unvorsichtigkeit eines Vorgesetzten
verwundet wurde, hat im Grossen Bat des Kautons
Bern eine Behandlung erfahren, welcher des

Entschiedensten entgegengetreten werden muss.

Nicht bloss deswegen, weil sie eine ruhige,
vernünftige und gerechte Beurteilung des bedauernswerten

Vorfalls zu verhindern geeignet ist,
sondern hauptsächlich, weil sie aus ganz der gleichen
Denkweise über die Fundamente der Kriegstüchtigkeit

entspringt, welche seinerzeit die Ursache

war, dass die heldenmütigen Buren einen

minderwertigen Gegner nicht besiegen konnten. — Und

wenn auch gleich anerkannt werden soll, dass

die Herren gar nicht beabsichtigten, die

militärischen Untergebenen aufzureizen, die
Militärinstruktion in der öffentlichen Meinung zu
diskreditieren und für sich die billigen Lorbeeren

volkstümlicher Gesinnung zu ernten, so muss

hinzugesetzt werden : um so schlimmer.
Wenn die Führer jener sozialpolitischen

Anschauungen, die es für Pflicht erachten, die jetzige
Gesellschafts-Ordnung und vor allem den

„Militarismus" zu bekämpfen, den Vorfall
gerade so, wie es jetzt von andern geschehen ist,
beleuchten, darf gar nichts dagegen gesagt und

muss nur die Lehre daraus gezogen werden, dass

Offiziere und Vorgesetzte nicht sorgfältig genug
ihre Worte und Thaten überwachen können, um
nicht der militärfeindlichen Richtung Handhaben

zu geben. Wenn aber Angehörige der
sogenannten Ordnungsparteien einen Unglücksfall,
wie den hier vorliegenden, auf ganz gleiche

Art wie die Sozialisten als Symptom eines

verwerflichen Instruktionsverfahrens und einer
verwerflichen Gesinnung bei dem bedauernswerten

Offizier, dessen Unbedacht das Unglück herbeiführte,

hinstellen, und in ihrer Kurzsichtigkeit
gar nicht erkennen, dass sie dem Wehrwesen
viel grösseren Schaden zufügen, als die Befriedigung

erregter Entrüstung wert ist, so beweist
dies das Vorhandensein einer Buren-Abneigung
gegen die Fundamente der Kriegstüchtigkeit,
welche zur Frage berechtigt, ob nicht alle Arbeit
und alle Opfer für unser Wehrwesen nutzlose
sind.

Dies ist die einzige Art, wie die Interpellation
im Berner Grossen Rate und deren Beantwortung
angesehen werden muss ; jede andere weicht dem

Kern der Sache aus.

Was ist geschehen Ein nachlässiger
Soldat, dessen schweres Vergehen um so

unentschuldbarer, weil er Unteroffiziersschüler
ist, hat sein geladenes Gewehr mit gespanntem
Abzug bei Fuss gestellt. Nicht bloss hat er
sich dadurch gegen Befehl und Vorschrift schwer

vergangen, sondern auch in grober Fahrlässigkeit

Leben oder Gesundheit seiner Kameraden

gefährdet. Statt so, wie es sich gehört hätte,
diesen Mann mit der strengst möglichen Strafe

zu belegen, begeht der beaufsichtigende Instruktor
die Unklugheit, von hinten unbemerkt
herantretend, den Schuss abzuziehen, hoffend, durch
den eingejagten Schrecken heilsam belehren zu

können. Da er aber bei seiner raschen That
versäumte, sich vorher zu vergewissern, dass der

Schuss auch sicher in die Luft gehen werde und
dass der Mann nicht in weiterer Fortsetzung
seiner Nachlässigkeit sein Gewehr vorschrifts-
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